
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/10/17 4Ob344/61,
4Ob325/66, 4Ob327/68, 4Ob348/70,

4Ob308/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1961

Norm

UWG §2 D12

Rechtssatz

Das Publikum wird immer dann ein besonders günstiges Angebot erwarten, wenn die Bekanntmachung oder

Mitteilung Vorstellungen erweckt, die sein Urteil beein6ussen und seine Kau6ust wecken. Der Kunde ho8t dann, beim

Anbietenden vorteilhafter kaufen zu können als bei den anderen Geschäftsleuten. Die besonderen, über das allgemein

übliche Maß hinausgehenden Vorteile des Angebotes werden vor allem Qualität und Preiswürdigung der Ware

betreffen.
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